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V o r l a g e 
an den Verwaltungsausschuss 

über den Bau-, Umwelt- und Werksausschuss 
 
 

Bauleitplanung Helmstedt; 
Bebauungsplan Nr. Q 330 “Piepenbrink“, 4. Änderung;  
- Auslegungsbeschluss - 
 
Der Eigentümer des Flurstückes 986/486 am Max-Planck-Weg möchte auf dem nördlichen 
Teilbereich des Grundstückes anstelle von Garagen etwa 3 Wohneinheiten errichten. Nach 
dem rechtgültigen Bebauungsplan ist an dieser Stelle nur eine Bebauung mit Garagen 
zulässig, so dass eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich ist, um die Bebauung 
mit Wohngebäuden planungsrechtlich zu ermöglichen. Diese Informationen wurden im 
BUWA am 18.09.2007 bekannt gegeben. 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Planung wurde vom Eigentümer die Anfrage gestellt, ob 
auch zusätzlich die bestehenden Garagenflächen mit überplant werden könnten, da die 
Nachfrage gesunken sei und er sich langfristig vorstellen könnte, die Fläche ebenfalls 
anders zu nutzen. Nach Auskunft des Eigentümers sind die Garagen zum jetzigen Zeitpunkt 
zu 100% vermietet, 80% der Pächter kommen aus den umliegenden Wohnblöcken. Aus 
langfristiger städtebaulicher Sicht steht diesem Wunsch nichts entgegen, da in einem 
Mischgebiet grundsätzlich auch Garagen zulässig sind und sich somit kein Widerspruch zur 
bestehenden Nutzung ergibt. Im Hinblick auf langfristige Änderungsmöglichkeiten wurde 
daher das Plangebiet auf das gesamte Flurstück 986/486 ausgeweitet, auch wenn damit 
nach Rechtskraft des Bebauungsplanes Nutzungsänderungen jetzt schon möglich wären, 
die allerdings lediglich der Art der baulichen Nutzung entsprächen, die ansonsten entlang 
der Straße Magdeburger Tor vorzufinden ist.  
 
Es wurden zwei Mischgebiete (MI) festgesetzt, die sich vor allem in Bezug auf die 
Nutzungsart unterscheiden.  
Im Norden wurden einige Nutzungen ausgeschlossen, um im Übergang zur bestehenden 
Wohnbebauung mögliche Störungen durch verschiedene gewerbliche Nutzungen zu 
minimieren. Eine Festsetzung als Allgemeines Wohngebiet (WA) eignet sich hier nicht, da 
der Schutzanspruch für das Wohnen in einem WA höher ist als im MI und daher ggf. 
Ansprüche der Nutzer neuer Wohngebäude hinsichtlich des Immissionsschutzes gegen die 
erst vor 3 Jahren genehmigte Tennisanlage erfolgen könnten. Aus diesem Grund und da die 
Abstufung von Freizeitnutzung über ein Mischgebiet zur allgemeinen Wohnnutzung 
städtebauliche zu begründen ist, ist die Festsetzung eines Mischgebietes gewählt worden. 
Das heißt aber, dass neben der Wohnnutzung auch Geschäfts- und Bürogebäude, sonstige 
Gewerbebetrieb und Anlagen für die Verwaltung sowie für kirchliche, kulturelle, soziale 
gesundheitliche und sportliche Zwecke zulässig sind. 
Im südlichen Bereich sind alle Nutzungen eines Mischgebietes im Sinne des § 6 
Baunutzungsverordnung zulässig, wie in dem angrenzenden Mischgebiet entlang der Straße 
Magdeburger Tor. Lediglich mögliche Einzelhandelsbetriebe werden aufgrund des 
Einzelhandelskonzeptes des Stadt Helmstedt in ihren Sortimenten beschränkt. Für den 
klassischen Verbrauchermarkt (z.B. Aldi, Netto etc.) ist durch die Grundstücksgröße und die 
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Festsetzungen des Bebauungsplanes (2 Mindestgeschosse, keine direkte Zufahrt zum 
Magdeburger Tor, textliche Festsetzung Nr.5) die Fläche wenig attraktiv. 
 
Da es sich bei der vorliegenden Planung um eine Innenentwicklung handelt, wird der 
Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB  aufgestellt. 
Die zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 BauNVO beträgt weniger als 20.000 qm, so 
dass auf die Durchführung einer Umweltprüfung verzichtet werden kann.  Eine Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
Die Bekanntmachung, dass der Plan im beschleunigten Verfahren aufgestellt wird, wurde 
am 11.03.2008 ausgehängt und damit auch der Hinweis, dass sich jedermann in der Zeit 
vom 18.03.2008 bis 01.04.2008 über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren kann, da gem. § 13a (2) Nr.1 BauGB 
i. V. m. §13 (2) Nr.1 BauGB auf eine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung im Sinne des 
§ 3(1) BauGB verzichtet wird. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden bereits gem. § 4(2) BauGB 
mit Anschreiben vom 17.04.2008 und Fristsetzung bis zum 16.05.2008 beteiligt. Die Beiträge 
der Stellungnahmen wurden in die Planung eingearbeitet, soweit sie einen positiven Beitrag 
zur Planung dargestellt haben. Die Planungsbeiträge befinden sich mit der Abwägung als 
Anlage in der Begründung. 
 
Damit sind alle verfahrensrechtlichen Schritte in soweit erfüllt, dass mit der öffentlichen 
Auslegung begonnen werden kann. 
 
Der Auslegungsbeschluss kann gefasst werden. 
 
Beschlussvorschlag: 

1. Dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. Q 330 “Piepenbrink“, 4. Änderung und der 
Begründung wird zugestimmt. 

2. Die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes soll mit Begründung gem. 
§ 3 (2) Baugesetzbuch durchgeführt werden. 

 

 
Eisermann 
 

Anlagen 
Planzeichnung (verkleinert), textliche Festsetzungen, Begründung 
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Textliche Festsetzung

Passiver Schallschutz  (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)
Die der Straße Magdeburger Tor zugewandten Außenbauteile  (Wände,  Fenster) von 
Wohn- und Schlafräumen  in Wohnungen,  Übernachtungsräumen,  in Beherbergungsstätten,  
Unterrichtsräumen  o.ä. haben das resultierende Schalldämmaß  von mind. 30 dB 
einzuhalten, sofern das Gebäude dichter als 34 m an die stadteinwärts  führende 
Fahrbahnseite  herangebaut  wird. Dabei ist die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) zu 

beachten.

 

TF
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Garagendächer  (§ 9 (1) Nr. 25 BauGB)
Flachdächer  von Garagen bzw. Garagenanlagen  sind mit einer Dachbegrünung  zu 

versehen.
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Einzelhandel  (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB, § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO)
(1) Einzelhandelsbetriebe  gem. § 6 BauNVO sind nur zulässig, sofern sie keine der in Abs. 
2 genannten,  zentrenrelevanten  Sortimente  dauerhaft  anbieten.

(2) Zentrenrelevante  Sortimente  i.S. des Abs. 1 sind:
    - Reformwaren
    - Apotheken
    - Drogerien
    - Parfümerien
    - Sanitätshäuser
    - Oberbekleidung
    - Wäsche,  Strümpfe,  sonstige Bekleidung 
    - Schuhe
    - Lederwaren
    - Uhren, Schmuck
    - Optik
    - Bücher
    - Schreibaren
    - Büromaschinen,  - einrichtung, Telekommunikation,  PC, EDV-Bedarf
    - Foto 
    - Sportartikel
    - Spielwaren 
    - Fahrräder
    - Musikinstumente  und Musikalien
    - Glas, Porzellan, Geschenke,  Hausrat 
    - Antiquitäten und Kunstgegenstände
    - Heimtextilien,  Handarbeitsbedarf
    - Blumen, Pflanzen
    - Zoobedarf
    - Babybedarf
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Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht  (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Das Flurstück 986/485 ist in dem mit "TF6" gekennzeichneten  Bereich zu Gunsten des 

Eigentümers  des Flurstücks 986/486 mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht  zu belasten.
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Leitungsrecht  (§ 9 (1) Nr. 21 BauGB)
Das Flurstück 986/486 ist in dem mit "TF7" gekennzeichneten  Bereich zu Gunsten des 
Versorgungsträgers  für Abwasser mit einem Leitungsrecht  zu belasten.
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Gliederung des Mischgebietes  (§ 1 (4) BauNVO)
Innerhalb des mit  "TF4" gekennzeichneten  Bereichs des Mischgebietes  sind folgende 
Nutzungen aus der Aufzählung des § 6 Abs. 2 BauNVO unzulässig:
 - Einzelhandelsbetriebe,  Schank- und Speisewirtschaften  sowie Betriebe des 
   Beherbergungsgewerbes
 - Gartenbaubetriebe
 - Tankstellen

 - Vergnügungsstätten  im Sinne des § 4 a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO.
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Stellplätze und Garagen  (§ 12 (6) BauNVO)
Gem. § 12 (6) BauNVO sind im Mischgebiet 2 nur die Stellplätze und Garagen zulässig, die 
einer in diesem Mischgebiet  2 liegenden Nutzung eindeutig zugeordnet sind. Stellplätze und 
Garagen, die Nutzungen dienen, die außerhalb des Mischgebietes 2 liegen, sind 
ausgeschlossen .
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Gebäudehöhe  (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)
Bezugshöhe für die festgesetzte  maximale Gebäudehöhe  (OK) ist die Fahrbahnoberfläche  
des Max-Plank-Weges  an der dem Gebäude nächsgelegenen  Stelle.
Bei der Bestimmung der Gebäudehöhe  bleiben untergeordnete  technische Anlage wie z.B. 
Antennen unberücksichtigt.
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Stadt Helmstedt 
Der Bürgermeister 
Fachbereich Planen und Bauen 

23.06.2008 

 

  

An alle Ratsmitglieder 
 

 

Bauleitplanung Helmstedt; 
Bebauungsplan Nr. Q 330 “Piepenbrink“, 4. Änderung;  
- Auslegungsbeschluss - 
 
Ergänzung zur Vorlage V94/08 
 
Zu o.g. Bebauungsplan ist ein Schreiben von den benachbarten Anwohnern der Fläche 
eingegangen, die sich gegen eine Umnutzung des Garagengrundstückes und der 
Grünfläche aussprechen.  
Da sich der Eingang des Schreibens und der Druck der - Vorlage V94/08 - überschnitten 
haben, erhalten Sie dieses Schreiben als Ergänzung zu dieser Vorlage, mit der Bitte um 
Kenntnis. Eine Abwägung erfolgt im Rahmen der Behandlung der Stellungnahmen, die zur 
öffentlichen Auslegung eingehen. 
 
 
 

 
 

(Eisermann) 
 

Anlage: Schreiben der Wohngemeinschaft Max-Planck-Weg 6 
 


